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§ 197 IO Berücksichtigung nicht
angemeldeter Forderungen

 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Insolvenzgläubiger, die ihre Forderungen bei Abstimmung über den Zahlungsplan nicht angemeldet

haben,haben nur unter der Voraussetzung, dass sie nicht von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens verständigt

wurden, Anspruch auf die nach dem Zahlungsplan zu zahlende Quote, jedoch nur für die Restlaufzeit des

Zahlungsplans, mindestens aber bis zum Ablauf von drei Jahren ab der Annahme des Zahlungsplans, selbst wenn

die Laufzeit früher endet, und nur insoweit, als diese Quote der Einkommens- und Vermögenslage des

Schuldners entspricht. § 156 Abs. 4 bleibt unberührt.

2. (2)Ob die zu zahlende Quote der nachträglich hervorgekommenen Forderung der Einkommens- und

Vermögenslage des Schuldners entspricht, hat das Insolvenzgericht auf Antrag vorläufig zu entscheiden (§ 156b).

3. (3)Zu Gunsten eines Insolvenzgläubigers, der seine Forderung nicht angemeldet hat, kann die Exekution nur so

weit stattfinden, als ein Beschluss nach Abs. 2 ergangen ist. Der Gläubiger hat dem Exekutionsantrag auch eine

Ausfertigung des Beschlusses nach Abs. 2 samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit anzuschließen oder darzulegen,

dass er die Forderung angemeldet hat. Eine entgegen dem ersten Satz bewilligte Exekution ist von Amts wegen

oder auf Antrag ohne Vernehmung der Parteien einzustellen.
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